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Mit diesem Erlass wird das Verfahren zur Bildung sowie Ubertragung von Einnahme- und Aus-
gaberesten im Haushaltsjahr 2011 und deren Inanspruchnahme in 2012 geregelt.

Allgemeines

Das Finanzministerium behélt sich auch im Resteverfahren 2011/2012 sich vor, die Uber-
tragung von Haushaltsresten von einer Deckung zulasten von Ausgaben des Haushaltsjah-
res 2012 abhangig zu machen.

Grundsatzlich wird eine Vorwegfreigabe von Resten aus dem Jahre 2011 nicht erteilt. Not-
wendige Ausgaben mussen zunachst im Rahmen der vorlaufigen Haushaltsfiihrung fur das
Haushaltsjahr 2012 geleistet werden. Von diesem Grundsatz abweichend wird eine Vor-
wegfreigabe erteilt fur in voller Hohe durch Drittmittel finanzierte Ausgaben sowie fur Aus-
gaben im Zusammenhang mit EU-Fonds (EU- und Kofinanzierungsmittel).

Grundlagen fir die Bildung von Haushaltsresten

Ausgabeermachtigungen, die Uber das abgelaufene Haushaltsjahr hinaus verfugbar blei-
ben sollen, bedlrfen der Ubertragung in das nachste Haushaltsjahr durch das Finanzmi-
nisterium. Das ist nur unter bestimmten Voraussetzungen méglich.

Nach § 19 Satz 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) sind Ausgaben fiir Investitionen und
Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen lbertragbar; nach Satz 2 dieser Vorschrift
kénnen andere Ausgaben im Haushaltsplan durch das Ausbringen entsprechender Haus-
haltsvermerke fiir Ubertragbar erklart werden, sofern damit die wirtschaftliche und spar-
same Verwendung der Mittel geférdert wird.

Nach § 45 Abs. 2 LHO kénnen Ausgabereste bei Ubertragbaren Ausgaben gebildet wer-
den, die bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden zweitndchsten Haushaltsjahres
verfuigbar bleiben. Bei Bauten tritt an die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilligung das
Haushaltsjahr, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Gebrauch genommen ist.

Nach § 45 Abs. 4 LHO kann das Finanzministerium in besonders begriindeten Einzel-
fallen die Ubertragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben fur bereits bewilligte
Mafinahmen noch im néchsten Haushaltsjahr zu leisten sind.

AuRRerdem sind nach § 15 Haushaltsgesetz 2010/2011

- Mittel fur die Unterhaltung der Grundstiicke und des sonstigen unbeweglichen Vermo-
gens (Gruppen 519 und 521) und

- Ausgaben, die zur Komplementarfinanzierung der Mittel von der Europaischen Union
dienen,

Ubertragbar.

Nicht zweckgebunden und deshalb auch nicht tbertragbar im Sinne von § 19 Satz 1 LHO
sind Einnahmen, die aufgrund sog. ,Verstarkungsvermerke* den Ausgaben bestimmter
Titel zuflieRen. Daraus folgt, dass die betroffenen Ausgaben nicht kraft Gesetzes uber-
tragbar sind und deswegen keine Ausgabereste gebildet werden kénnen. Als typisches
Beispiel fur diese Fallgruppe sind die Titel 119.07 ,Einnahmen aus der privaten Nutzung
der Fernmeldetechnik” und die damit korrespondierenden Ausgabetitel zu sehen.
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Allein das Vorliegen der Voraussetzungen begrundet keinen Anspruch auf die Bildung
und Ubertragung von Ausgaberesten. Sowohl die Bildung als auch die Inanspruchnahme
von Ausgaberesten bedirfen gemaf § 45 Abs. 3 LHO der Einwilligung des Finanzminis-
teriums.

lll. Verfahren zur Haushaltsrestebildung

Nach VV Nr. 4 zu § 45 LHO fertigen die fur den jeweiligen Einzelplan zustandigen Stellen
auf der Basis der von der Landeszentralkasse zur Verfigung gestellten Abschliisse einen
Plan tber die Verwendung der aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zur Ubertragung
vorgesehenen Haushaltsreste (Einnahme- und Ausgabereste) und libersenden diesen
bis zum

10. Februar 2012

dem Finanzministerium. Die Antrage sind entsprechend den als Anlage beigefligten Mus-
tern zu stellen. In besonderen Ausnahmeféllen (Strukturen, die sich nicht mit den Mus-
tern erfassen lassen) kbnnen die Antrage formlos gestellt werden.

Die Muster werden ebenso wie die Haushalts-Soll/Ist-Datenbank in Excel zur Verfligung
gestellt. Erforderliche Makros sind in die Muster der Excel-Datei eingearbeitet.

Mit Hilfe der Makros kdénnen die Zweckbestimmung, Plan-Ansatze und Ist-Zahlen aus der
Datenbank in die Muster ibernommen werden. Die restlichen Spalten sind manuell aus-
zufillen. Bereits eingetragene Angaben (Uber Makro) kénnen manuell korrigiert werden.
Eine Datenbank mit vorlaufigen Abschlussdaten 2011 steht voraussichtlich bis Mitte Ja-
nuar 2012 zur Verfigung. Die Beauftragten fir den Haushalt erhalten die Datenbank-
Datei per E-Mail.

Bei der Antragstellung sind alle tibertragbaren Ausgabeerméachtigungen des Haushalts-
jahres 2011 und alle Reste aus 2010 zu erfassen. In den Antragen ist zuséatzlich die Art
der rechtlichen Verpflichtung (z. B. Vertrag, Bewilligungsbescheid) anzugeben. Die Be-
rechnung der beantragten Reste ist dabei nachvollziehbar darzustellen.

Bei der Antragstellung sind die Titel zu benennen, bei denen die Einsparungen fir die In-
anspruchnahme von Haushaltsresten in 2012 nachgewiesen werden sollen (vgl. Muster).

[ll.1 Berechnung der Reste

Fur die Ermittlung der zur Ubertragung vorgesehenen Reste bei Einnahmen und Aus-
gaben bitte ich, aus dem Verfahren ,ProFiskal” die Liste ,Titelstand - Haushaltsjahr 2011"
(Liste B 01) auf der Ebene OEH ,00000000“ zugrunde zu legen.

Bei der Berechnung der zur Ubertragung vorgesehenen Reste sind Ist-Ausgaben bei an-
deren Titeln, die im Rahmen der Deckungsfahigkeit (ohne Soll-Verdnderungen) geleistet
worden sind und alle sonstigen im Laufe des Jahres vorgenommenen Verénderungen

(z. B. Einsparungen, Sperren, Verstarkungsmittel, Inanspruchnahme von Deckungsfahig-
keiten mit Soll-Veranderungen) sowie die Reste aus 2010 darzustellen und bei der Hohe
der beantragten Haushaltsreste zu berlcksichtigen. Die Differenz zwischen dem ,berei-
nigten" Gesamt-Soll und dem Ist ergibt die nicht in Anspruch genommene Ausgabe-
erméchtigung (Minderausgabe), die die Obergrenze fir den moéglichen Haushaltsrest
darstellt.



1.2 Verfahren bei Uber- und auRerplanmaRigen Ausgabeerméchtigungen, in die nach
§ 37 Abs. 1 LHO eingewilligt worden ist

Uber- und auRerplanmaRige Ausgabeermachtigungen fiihren nicht zu Veranderungen
des Haushaltssolls. Sie ergeben nur ein zusatzliches Bewirtschaftungskontingent. Aus
diesem Grunde ist es auch nicht méglich, bei nicht in Anspruch genommenen tber- und
auRRerplanmafigen Ausgabeermachtigungen Haushaltsreste zu bilden. Nr. 3.8.3 des

1. Bewirtschaftungserlasses 2011 findet entsprechende Anwendung.

1.3 Verfahren bei Zweifelsfallen
Zweifelsfragen im Zusammenhang mit veranderten Zustandigkeiten infolge der Umstruk-
turierungen innerhalb der Landesverwaltung sind zunéchst zwischen den Beauftragten
fur den Haushalt der betroffenen Einzelpléne zu klaren. Das gilt ebenfalls fur die Festle-
gung, in welchem Einzelplan die Einsparung von Haushaltsmitteln zugunsten der Inan-
spruchnahme von Haushaltresten im Folgejahr nachgewiesen werden soll.

Weitergehende Zweifelsfalle bzw. Sonderfragen sind mit dem zustandigen Referat der
Haushaltsabteilung des Finanzministeriums abzustimmen.

IV. Ubertragung und Abwicklung von Haushaltsresten

Nach meiner Einwilligung zur Bildung von Haushaltsresten teile ich Ihnen und dem Lan-
desrechnungshof Folgendes mit:

- Titel und Hohe der gebildeten und nach 2012 bertragenen Haushaltsreste,

- Titel, bei denen in 2012 Einsparungen fiir die Inanspruchnahme von Haushaltsresten
nachzuweisen sind,

- abweichende Folgetitel, auf die die Haushaltsreste vorzutragen sind und

- Titel und Hohe der im Haushaltsjahr 2011 getatigten Vorgriffe zulasten des Haus-
haltsjahres 2012 (Minus-Ausgabereste).

Dem Landesrechnungshof werden von den zusténdigen Haushaltsreferaten des Finanz-
ministeriums Kopien der Antrage der Fachressorts zur Verfligung gestellt.

Die Inanspruchnahme von Haushaltsresten nach 8§ 45 Abs. 3 LHO kann erst nach meiner
Einwilligung erfolgen (Ausnahme: vorweg freigegebene Ausgabereste, s. 0. unter |.).

Die erforderlichen Mittelzuweisungsbuchungen werden vom zustandigen Referat der Haus-

haltsabteilung des Finanzministeriums im Verfahren ,ProFiskal“ im Onlineverfahren ausge-
fuhrt.

Im Auftrag

gez. Jorn Witte



Resteverfahren 2011

Reste bei Ausgaben

Antrag nach § 45 (2) LHO

Antrag nach § 45 (4) LHO

Muster 1
zum Reste-Erlass 2011

Ausgaben (Betrage in Euro)
Kap |MG| Titel Zweckbestimmung Rest | Inanspruchnahme | Plan-Soll Soll- Gesamtsoll Ist ermittelte beantragter | gebildeter Bemerkungen Deckung
HV (nur Reste relevante) | Vj Deckungsfahigkeit | (Ansatz) | veranderungen Minderausgabe Rest Rest ggf. abweichender Zieltitel in 2012
Reste Vj bei Titel
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 (10-11) 13 14 15 16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Resteverfahren 2011

Reste bei zweckgebundenen Einnahmen

Antrag nach § 45 (2) LHO

Muster 2

zum Reste-Erlass 2011

Einnahmen (Betrage in Euro)
KAP [MG| Titel Zweckbestimmung Rest HH-Plan Soll- Gesamt Ist ermittelte beantragter | gebildeter Bemerkungen
HV(nur Reste relevante) Vj Soll veranderungen Soll Mindereinnahme Rest Rest (ggf. abweichender Zieltitel)
1 2134 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgaben (Betrage in Euro)
KAP |MG| Titel Zweckbestimmung Rest Inanspruchnahme | HH-Plan Soll- Gesamt Ist ermittelte beantragter | gebildeter Bemerkungen Deckung in 2012 bei Titel
HV (nur Reste relevante) Vj Deckungsfahigkeit Soll veranderungen Soll Minderausgabe Rest Rest (ggf. abweichender Zieltitel)
Reste Vj
15 [ 1617 |18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




	gez. Jörn Witte



